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Haltverbote im Bereich geplanter 
Arbeitsstellen werden rechtzeitig

(3 volle Tage) vor Beginn der Maßnahme

Variante 1

mit einem Hinweis auf den Beginn

zeichen mit Datum) aufgestellt.
der Verkehrsbeschränkung (Zusatz-

VZ Plan Haltverbote

h00.00.0000
ab 

h00.00.0000
ab
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Variante 2

Bei der Aufstellung links sind die
Zeichen VZ 283-21 und 283-11 
für die Linksaufstellung zu verwenden !

Bei erlaubtem Parken
auf dem Seitenstreifen
wird das Zusatzzeichen
VZ 1060-31 mit auf 
gestellt.

              Anfang VZ 283-10

              Ende VZ 283-20
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h00.00.0000
ab

h18 - 19
werktags

VZ mit Beginndatum
VZ 1040-34

VZ für zeitliche Beschränkung
hier beispielhaft VZ 1042-31,

(möglich auch VZ 1042-30 bis 
VZ 1042-35)

h00.00.0000
ab

h00.00.0000
ab

Aufstellprotokoll

Das Aufstellen wird von mir/uns als
Antragsteller protokolliert (per Foto-
dokumentation), um das rechtmäßige
Abschleppen bei Bedarf veranlassen
zu können.

Einbahnstraße

Aufstellhöhe beträgt an der Unterkante 
mind. 2,20m

Abstand der Fußplatte zur Fahrbahn/
Bordsteinkante beträgt mind. 30cm

Variante  [   ] 1   [   ] 2

[   ] Einbahnstraße

[   ] bauseits
[   ] bauseits und gegenüber

VZ bei Parken auch auf dem Seitenstreifen
VZ 1060-31

Absolutes Haltverbot




